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Dienstnachrichten .

Karlsruhe , 7. März.
Keine Königliche Hoheit der Regent haben Aich gnädigst

bewogen gefunden :
unter dem 25. Febr. d. I .

den Oberrechnungsrath Ludwig Freyberg bei der Ober¬
rechnungskammer wegen vorgerückten Alters und Kränklich¬
keit in den Ruhestand zu versetzen ;

dem katholischen Dekan und Pfarrer Mühling von Hand¬
schuchsheim den Charakter eines Geistlichen Rathes zu ver¬
leihen ;

den Amtsrevisor Zaiser von Buchen nach Waldshut , und
den Amtsrevisor Stoll von Stockach nach Bonndorf zu ver¬
setzen ;

unter dem 3. März
dem Justizministerialrevisor Karl Heß, unter Verleihungdes Charakters als Rechnungsrath , das Amtsrevisorat

Schwetzingen ,
die erledigte Stelle eines Kanzlisten bei der SanitätSkom-

mission dem Kanzlisten bei der Hofdomänen-Jntendanz , Ro¬bert Kühn, zu übertragen ;
den Amtschirurgen Lichtenauer in Tiefenbronn auf sein

unterthänigsteS Ansuchen — bis zur Wiederherstellungseiner
Gesundheit — in den Ruhestand zu versetzen.

Kirchenrechtlich- Aktenstücke. *)

Ministerium des Innern.
Karlsruhe , 5 . März 1853.

An Se . Erzellenz den Hrn . Erzbischof Hermannv. Vicari in Freiburg .
Eine Entschließung auf die von dem Hrn. Erzbischof und

den HH . Bischöfen der oberrheinischen Kirchenprovinz an
sämmtliche Regierungen der zur Errichtung dieser Kirchen -
proviflz vereinten Staaten gerichtete Denkschrift vom 5. Febr.1851 konnte bisher aus dem Grunde nicht erfolgen , weil
derselben nothwendig Verhandlungen unter den Regierungender genannten Staaten über die «»» de« HH. Bischöfe » ge¬
stellten Anträge vorausgehen mußten . Die deßfallsige Be-
rathung und Verständigungunter den betheiligten Regierun¬
gen hat sich gegen den Wunsch der Großh. Regierung verzö¬
gert, und sie bedauert, erst jetzt in der Lage zu sein, eine den
ganzen Umfang der Denkschrift umfassende Antwort ertheilen
zu können.

Wenn bei den Beschlußnahmen der betheiligten Regierun¬
gen das Bestreben leitend war , den von den HH . Bischöfen
kundgegebenen Wünschen nach

' einer freieren Bewegung der
Kirche in ihrem Gebiete möglichst entgegenzukommen , und
dieser eine größere Selbständigkeit in der Ordnung -und
Verwaltung ihrer Angelegenheiten , welche von ihr in An¬
spruch genommen wird, um nach jeder Seite hin ungehindert
für die Pflege des religiösen und sittlichen Lebens im Volke
wirken und sonach ihre Sendung erfüllen zu können , zu ge¬
währen : so durfte auf der andern Seite nicht außer Acht
gelassen werden , daß auch die Lenker der Staaten Rechte und
Pflichten haben, die aus ihrer ebenfalls auf göttlicher Anord¬
nung beruhenden Mission sich ergeben , und vermöge welcher
dieselben da ihrer Einwirkung nicht entsagen können, wo die
Kirche in staatliche oder bürgerliche Verhältnisse eingreift, sich
demnach nicht blos auf dem ihr eigenthümlichen Gebiete
bewegt .

Unvermeidlich aber ist es, daß die Kirche in ihren äußeren
Erscheinungen in dem staatlichen und bürgerlichen Leben auf-
treten muß, und auf dieses Leben Einfluß übt, gleichwie auch
sie dem Einflüsse des staatlichen und bürgerlichen Lebens
ausgesetzt ist ; eben darum müssen die gegenseitigen Bezie¬
hungen zwischen Staat und Kirche , auf welche zunächst die
Regierungen zu wachen haben, in einer Weise geordnet wer¬
den , die nicht nur der Würde des Staates wie der Kirche
entspricht , sondern auch dem Staate keine Hemmnisse in der
Förderung des allgemeinen Besten und der öffentlichen
Wohlfahrt bereitet .

Daß die Staats - und Kirchengewalt zur Erreichung der
von ihnen gemeinsam angestrebten höheren Zwecke Hand in
Hand gehen möchten , wird aufrichtig gewünscht ; nie kann
Dies jedoch in Erfüllung gehen , wenn für alle Gebiete
des kirchlichen Lebens eine völlige Unabhängigkeit von der
staatlichen Gewalt verlangt wird , weßhalb jede Regierung

*) Die Aktenstücke , die wir hier mittheilen, betreffen die kirchcn-
rechtlichcn Verhältnisse der Erzdiözese Freiburg, welche wie
die der andern Diözesen der » berrheinischen Kirchenprovinzeiner Revision unterworfen worden find . Die nächste Anre¬
gung dazu gab bekanntlich eine Denkschrift , welche dje HH .Bischöfe bei den bei der oberrheinischen Kirchenprovinz bethei¬ligten Regierungen eingereicht haben . Was wir hier zunächstveröffentlichen , ist die Erwiederung, welche das Großh. Mini¬
sterium des Innern dem Hrn. Erzbischof zu Freiburg daraufertheilt hat. Ihr folgen verschiedene Anlagen . Gleichzeitig
haben die k. würtembergische , die großh . hessische und die Herz,
naffauische Regierung den HH . Bischöfen von Rottenburg ,Mainz und Limburg geantwortet , uud mit der Veröffent¬
lichung der Kundmachungen begonnen , die den Inhalt des
neuesten großh . badischen Regierungsblattes bilden. Bergl .unten Artikel Stuttgart . D . Red .

wie berechtigt so verpflichtet erachtet werden muß, den daraufzielenden Anforderungen entschieden entgegenzutreten.Von den angedeuteten Gesichtspunkten, welche die Großh .
Regierung niemals aufgcben kann und wird , ausgehend,ertheilen wir mit allerhöchster Ermächtigung vom 1 . Märzl. I . Ew. Erzellenz auf die in der bischöflichen DenkschriftenthaltenenAnträge nachstehende Entschließungen , wobei wirvon einer Entgegnung auf die in der Einleitung zur Denk¬
schrift aufgestellten Behauptungen, deren Richtigkeit wir in
ihrer Allgemeinheit nicht anzuerkennen vermögen , absehen.Die Denkschrift stellt als eine der wesentlichen Bedingun¬gen der Selbständigkeit der Kirche die Forderung voran, daßden Bischöfen das Recht zugestanden werde , alle geistlichenAemter und Pfründen ohne alle Einwirkung der Staatsge¬walt frei zu verleihen . Sie bezieht sich zur Begründungdieser Forderung auf die Satzungen des Kirchenrechts undauf die Verantwortlichkeitder Bischöfe für das Heil der ihnenanvertrauten Seelen.

Wie wenig jene Satzungen des kanonischen Rechtes im
Großherzogthum in Rechtsgiltigkeit getreten oder gebliebensind, wie das Patronatrecht der Laien und der geistlichenKorporationen fast zur ausnahmslosenRegel geworden war ,und wie in der Folge die Ernennung der Pfarrer ein Rechtdes Landesherr» wurde , kann dem Hrn. Erzbischof nicht ent¬
gangen sein. Wir wollen übrigens nicht näher darauf ein-
gehen, was das bestehende Recht besagt ; es dürfte genügen ,ins Auge zu fassen , was das Wohl des Staates und das
Wohl der Kirche erheischen. Da jenes wie dieses wesent¬lich durch den religiösen und sittlichen Zustand des Volkes
bedingt ist, so würde eine Regierung unverantwortlich han¬deln, wenn sie sich bei Ernennung der Geistlichen nicht be-
theiligen wollte. Zudem kann sie nicht gestatten, daß irgendJemand ohne ihr Zuthun ein öffentliches Amt im Staate be¬kleidet. Es kann daher nimmermehr , wie von den HH. Bi¬
schöfen verlangt wird, auf jegliche Einwirkung der Staats¬
gewalt bei Besetzung der Pfründen verzichtet werden . Hat
doch die römische Kurie selbst die Nothwendigkeit der Bethei¬ligung der Staatsgewalt bei Besetzung der höhern kirchlichenAemter in der Bulle sä äommioi orsgis enstoäism , und bei
Besetzuna der Pfarreien in der mit drr R»«. v-s KardinalsConsalvi vom 10 . August 1819 übergebenen Lsposirionsäei seotimeoti äi 8us Ssntits u. s. w . anerkannt . Es mußteauffallen , wie die HH. Bischöfe, weiter gehend als die römi¬
sche Kurie, Dieses übersehen konnten, obgleich sie selbst dochauf andere Stellen jener Note Bezug nehmen . Nur durchein gemeinsames , alle Nebenrücksichtenausschließendes Ver¬
fahren wird das hohe Ziel, nach welchem Staat und Kirche
gleichmäßig streben, zu erreichen sein .

Von diesem Gesichtspunkte ausgehend und von dem
Wunsche beseelt, dem Hrn . Erzbischöfe einen Beweis Höchst-
ihres Entgegenkommens zu geben , haben Seine König¬liche HoheitderRegent unter dem 1 . März l. I . diein der Anlage enthaltene Verordnung erlassen.

Dieselben Grundsätze mußten die großherzogliche Regie¬
rung auch hinsichtlich ihrer Betheiligung bei der Prüfung fürdie Aufnahme in das Priesterseminar und bei den Konkurs¬
prüfungen leiten . Gleichwie sie ein Recht der HH. Bischöfe ,die für die Uebernahme der geistlichen Verrichtungen zu
Weihenden und Diejenigen, welche ihre Befähigung für
Kirchenpfründen Nachweisen wollen, zu prüfen, jederzeit an¬
erkannt hat, und kein Bedenken trägt, diesem Anerkenntniß
bei der nunmehr eintretenden neuen Regelung dieser Ange¬
legenheit einen entschiedeneren Ausdruck zu geben, so hätte
sie sich aber auch andererseits nicht versehen zu müssen ge¬
glaubt, daß es versucht werden würde, das lebhafteste In¬
teresse , welches die Regierung an einer gediegenen Ausbil¬
dung der Kandidaten für den geistlichen Stand und für Kir¬
chenämter zu nehmen nie aufhören kann, — ein Interesse,
welches die kirchliche Oberbehörde bisher nie bezweifelt hatte,und für welches aus öffentlichen Mitteln fortwährend die
bedeutendsten Opfer gebracht worden — von jeder Vertre¬
tung bei jenen Prüfungen durch die Beanspruchung eines
bischöflichen freien Prüfungsrechtes gleichsam aus¬
zuschließen. Sie hat einem solchen Bestreben zum Besten der
Kirche selbst keinen Raum gestatten dürfen , wohl aber ist sie
durch eine Fassung des 8. 27 der Verordnung vom 30. Ja¬nuar 1830, wie sie im § . 8 der Anlage ö . enthalten ist, den
Wünschen des Hrn. Erzbischofs bezüglich auf die Prüfungen ,
welche der Ausnahme in das Priesterseminarvorausgehen,
so weit thunlich , entgegen gekommen , und ist ferner gernebereit, ihre eigene Betheiligung bei den Konkursprüfungen
zu beschränken, und die Befugnisse der erzbischöflichen Be¬
hörde in der Weise zu erweitern , wie es der unter 6 . anlie¬
gende Verordnungsentwurf vorschlägt. Sie wünscht, ehe sie
diese Verordnung erläßt, über die einzelnen Bestimmungen
derselben eine gutachtliche Aeußerung des erzbischöflichen Or¬
dinariats zu erhalten , auf dessen Bemerkungen sie jede ange¬
messene Rücksicht nehmen wird.

Daß der Kirche zu Erfüllung ihres Berufes eine Diszipli¬
nargewalt über ihre Diener zustehen muß, ist nicht bestritten ;allein der Staat würde seinen eigenen Beruf gänzlich miß-
kennen, wollte er einen seiner Angehörigen gegen rechts¬
widrige Eingriffe, von welcher Seite sie auch kommen mögen,
schutzlos lassen. Obgleich es daher keineswegs in der Absicht

kegt, gegen jedes Erkenntniß des kirchlichen Gerichts gleich¬sam eine Appellation an die Staatsbehörde als eine höhereInstanz zu gestatten, so kann doch die Regierung nicht daraufverzichten , einzuschreiten, wenn Organe der Kirchengewaltrhre vom Staate anerkannten Befugnisse überschreiten, oder
wesentliche Grundsätze eines rechtlichen Verfahrens, unter
dessen Voraussetzung allein der Staat eine kirchliche Straf¬gewalt anzuerkennen vermag, außer Acht lassen sollten. Indresem Sinne ist der §. 36 der landesherrlichen Verordnungvom 30. Januar 1830 zu verstehen.Wenn zu diesem Schutzmittel des sogenannten kecursus sbsbusu noch das weitere hinzukommt , daß den geistlichen Ge¬
richten eine für die gleichmäßige und unbefangene Ausübungdes Richteramtes Gewähr bietende Einrichtung gegeben wird,so glaubt die Großh . Regierung sich in der Lage , die selb¬ständige Disziplinarstrafgewalt der geistlichen Gerichte er¬weitern zu können. Die Grundsätze , welche Se . Königl .Hoheit der Regent in dieser Hinsicht genehmigt haben ,sind in der Anlage v . zusammengestellt.Wir sehen der baldgefälligen Erklärung deS Hrn . Erz¬
bischofs über die den geistlichen Gerichten zu gebende Ein¬
richtung entgegen , um das weiter Erforderliche höchsten Ortsin Antrag bringen zu können.

Die Großh . Regierung kann sich nicht bewogen finden, zur
Errichtung sogenannter Knabenseminarien im Sinne der
Denkschrift die Hand zu bieten, nachdem dieses Institut, un¬
geachtet der in der Denkschrift angeführten Festsetzung des
Konzils von Trient , in drei Jahrhunderten in Deutschlandkeinen Boden gewonnen hat , und ohnehin die darauf bezüg¬
liche Bestimmung im Art. V. der Bulle »ä äomimei gregisoustoäiam in den Verhandlungen mit dem päpstlichen Stuhlvon den vereinten Staaten ausdrücklich abgelehnt und auch
nach dem Erscheinen der Bulle nicht anerkannt worden ist.Die Großh. Regierung ist übrigens bereit , mit einigen
Gelehrtenschulen Konvikte für Schüler, die sich dem geist¬
lichen Stande widmen wollen , zu verbinden , und die unter
lit . L . im Entwurf anliegende Verordnung zu erlassen , wo¬
durch der erzbischöflichen Behörde der gebührende Einflußauf diese Staatsanstalte « achichert ist. Sie sieht der Erklä¬
rung des Hrn. Trzvischvfs , vv die Errichtung solcher An¬
stalten von seiner Seite gewünscht werde, entgegen, und er¬wartet in diesem Falle eine gutächtliche Aeußerung deS erz-
bischöflichen Ordinariats über die einzelnen Bestimmungendes anliegenden Entwurfes.

Von den Normen des früher mit der erzbischöflichen Be¬
hörde vereinbarten Statuts vom 6. Juli 1841 , insoweitdarnach das theologischeKollegium zu Freiburg de« Charaktereiner Universitätsanstalt hat , und unter unmittelbarer Auf¬
sicht des Ministeriums des Innern steht , kann die Regierung
nach den oben ausgesprochenen Grundsätzen nicht abgehen ;
sie ist dagegen bereit , den Einfluß und die Einwirkung des
Landesbischofsauf diese Anstalt in wirksamer Weise zu er¬
weitern und zu diesem Zweck namentlich die 88. 7,8 und 10
des bezeichneten Statuts in der Art abzuändern , wie Diesaus Anlage k . zu entnehmen ist. Sie sieht auch hierübereiner Aeußerung deS erzbischöflichen Ordinariats entgegeu .
Außerdem ist die Großh. Regierung erbötig , die etwaigen
Wünsche des Hrn . Erzbischofs bezüglich einer entsprechenden
Abänderung der Hausordnung des theologischenKollegiums
nach aller Thunlichkeit zu berücksichtigen .

Die Großh. Regierung wird den Hrn. Erzbischof in der
Ertheilung der heiligen Weihen nicht beschränken , und na¬
mentlich nicht die Nachweisung des landesherrlichen
Tischtitels als deren nothwendige Bedingung verlangen ; sie
kann nur nicht hinsichtlich eines Geistlichen, der ohne einen
solchen oder einen andern von ihr als genügend erkannte«
Titel die heiligen Weihen erhalten hat, irgend eine Verbind¬
lichkeit anerkennen , nöthigenfalls für den standesgemäßen
Unterhalt Sorge zu tragen ; und wie sie es im Interesse des
Staates nicht für zulässig erachtet , daß Leute zu dem inlän¬
dischen Klerus gehören , welche möglicher Weise, durch Ar«
muth veranlaßt, eine mit der Würde ihres Standes unver¬
einbare Lebensweise führen , so kann sie nicht gestatten , daß
die Geweihten , ohne die erwähnte Vorbedingung erfüllt zu
haben, dem inländischen Klerus beigezählt und zu öffent¬
lichen Funktionen im Kirchendienste und zur Bewerbung um
kirchliche Aemter zugelassen werden.

Dem in der Denkschrift gestellten Begehren , den HH. Bi¬
schöfen die ausschließliche Bestimmung der an den öffentlichen
Schulen einzuführendenReligionslehrbücher , sowie die unbe¬
dingte Befugniß zur Ernennung und Amovirung der Reli¬
gionslehrer zuzugestehen , kann die Großh. Regierung nicht
entsprechen . Dieselbe hat nie verkannt , daß die Ertheilung
des Religionsunterrichtes an den öffentlichen Schulen der
Einwirkung der kirchlichen Behörde unterstehen müsse ; alleia
da sämmtliche öffentliche Schulen als Staatsanstalte« be¬
stehen, folglich auch deren Leitung den Staatsbehörde« ver¬
bleiben muß, so kann die Einwirkung der kirchlichen Behörde
auf die Ertheilung des fraglichen Unterrichtes keine aus¬
schließliche sein, sondern überall nur i« der Art stattfin-
den, daß dabei die unerläßliche Emheit in der staatlichen Lei¬
tung des Ganzen bewahrt bleibe . Die näheren ^Sestimmuu-
gen hierüber sind in der in der Anlage 6. beigefügten Ver¬
ordnung vom 3. März l. I . enthalten.



Hinsichtlich der Besetzung der Lehrstühle an der theologi¬

schen Fakultät der Universität Freiburg und der kirchlichen

Aufsicht auf die Vorträge der Professoren der Theologie sind

bereits durch die höchste Entschließung vom 4 . April 1835

auf den Antrag des damaligen Hrn . Erzbischofs Vorschriften

erlassen worden , welche der Kirchenbehörde die Möglichkeit

gewähren , ihre Bedenken über den Zustand des theologischen

Lehramtes an der Universität in geeigneter Weise geltend zu

machen . Obgleich die Großh . Regierung auf die oberste Lei¬

tung und Anordnunghinsichtlich der Universitäten als Staats¬

anstalten und der damit in innigstem Zusammenhang stehen¬

den theologischen Fakultäten nicht verzichten kann , so räumt

sie doch gerne dem Hrn . Erzbischof denjenigen Einfluß ein ,

welcher sich mit dem selbständigen Anordnungsrecht der

Staatsgewalt verträgt , und in welchem sie sodann nur eine

wesentliche Unterstützung für die Erfüllung ihrer eigenen

Aufgabe erkennen kann . In der von Sr . König !. Ho¬

heit dem Regenten unter dem 1 . l . M . erlassenen An¬

ordnung , wovon wir in der Anlage U . eine Abschrift an¬

schließen , sind die Grundsätze ausgesprochen , welche nach

den übereinstimmenden Ansichten sämmtlicher hohen Regie¬

rungen in Zukunft für die Besetzung der Lehrämter an den

katholischen theologischen Fakultäten und die Aufsicht auf ihre

Vorträge maßgebend sein sollen . ( Fortsetzung folgt . )

Deutschland .
-f * Karlsruhe , 7 . März . Gestern Abend ist Oberst¬

leutnant v . Seutter von seiner Sendung nach Wien zurück¬

gekehrt . Er hat dem Vernehmen nach die erfreulichsten Nach¬

richten über das Befinden Sr . Maj . des Kaisers , welches in

fortschreitender Besserung begriffen ist, mitgebracht .

L) Karlsruhe , 3 . März . Das historische Taschenbuch

von Raumer enthält in den beiden jüngsten Jahrgängen einen

interessanten Aussatz über die politischen Schriften des be¬

rühmten Dichters des verlornen Paradieses , John Milton .

Der Hr . Verfasser kommt dabei gelegentlich auch auf Edmund

Burke zu sprechen und wiederholt den demselben gemach¬

ten Vorwurf nicht blvs der Verleugnung früherer liberaler

Gesinnungen , sondern einer durch Bestechung herbeigeführten

Sinnesänderung . Es hat uns eben so geschmerzt , als gewun¬

dert , Verunglimpfungen eines Mannes wiederholt zu sehen , der

' nicht bloS ein großer Geist , sondern auch ein großer Charakter

war . Richtig ist , daß schon den Lebenden der Parteigeist mit

jenem Vorwurf nicht verschont hat ; richtig , daß Burke ' s

frühere Freunde mit seiner Stellung zur französischen Revo¬

lution nicht zufrieden waren , und daß sie Veranlassung zu ihrer

Trennung gab . Dies hinderte aber nicht , den edelsten und

geistvollsten der früher » Freunde und später » Gegner , den

berühmten For , nach Burke ' s Tod im Parlament darauf an¬

zutragen , daß ihm die höchste Ehre , die England seinen

großen Männern , im Tode erweist , das Bcgräbniß in West -

minster , zu Theil werde . Hätte For die Meinung gehabt ,
Burke set ein bestochener Knecht fremder Meinungen und

Zwecke gewesen , er hätte schwerlich eenen Glenoen trotz auer

Talente solcher Ehre für werth gehalten . Burke aber hatte

in seinem letzten Willen verfügt , daß er an der Seite seines

Bruders und Sohnes im ländlichen Beaconfield bestattet

werde , wo er seine letzten Lebensjahre zugebracht hatte . Als

der Herzog von Bedford im Oberhause bissige Bemerkungen

über die Pension machte , die dem im Alter darbenden Manne

auf Pitt
' s Antrag auf die Zivilliste angewiesen wurde , schrieb

der Angegriffene seinen „ Brief an einen edlen Lord " und

zermalmte den unedlen Herrn , daß nicht viel von ihm übrig

blieb , während Burke ' s Ruhm gerade jetzt wieder in England

eine Art Auferstehung feiert und die alten Ammenmährchen

seiner Bestochenheit verschollene Sagen sind . Möchte auch

Schlosser sich bewogen finden , sein Urtheil über Burke in der

neuen Ausgabe seiner Geschichte des 18 . Jahrhunderts einer

Revision zu unterwerfen ; denn auch er hat sich an dem Manne

versündigt . Ich habe früher in diesen Blättern Auszüge aus

Burke ' s Reden gegeben ; das Studium derselben muß Jeden

überzeugen , daß die Reden für die Rechte der amerikanischen

Kolonien , die ihn als einen Freund der Freiheit berühmr

machten , auf derselben politischen Anschauung beruhten , wie

die gegen die französische Revolution , die ihm den Vorwurf

eines Feindes der Freiheit und der politischen Apostasie zu¬

zogen . Gegen diese Vorwürfe hat schon der geistreiche Ma¬

cintosh , der gegen ihn schrieb , ihn in Schutz genommen , und

wollte der ehrenwerthe Verfasser des Aufsatzes im historischen

Taschenbuch die Schriften Burke ' s so genau studiren , wie

die Milton ' s , so würde auch er ihn freisprechen von dem ge¬

machten Borwurf . Männer wie Milton und Karnot wur¬

den im Leben wie im Tode auch von ihren politischen Geg¬

nern geachtet ; ein Burke , der als Politiker unvergleichbar

höher steht , als Beide , und als Charakter nicht niederer , darf

Dasselbe in Anspruch nehmen . Die gründlichste Ehrenret¬

tung Burke ' s verdankt man Professor v. Sybel in Marburg
in seiner Abhandlung : Burke und die französische Revolution

in Schmidt
' s Zeitschrift für Geschichtswissenschaft . In Zei¬

ten großer politischer Aufregung , wie die unsrigen , nimmt der

Unverstand und die Gewissenlosigkeit des Parteigeistes zu oft
seine Zuflucht zur Ehrcnschändung der Lebenden , als daß die

jener Gewissenlosigkeit nicht Verfallenen nicht selbst füb die

Ehre der Todten in die Schranken treten sollten . Gehören
doch Geister wie Burke zu den Freunden , mit deren Werken

man noch lang nach ihrem Tode freundlichen Verkehr Pflegt ,
und von denen man daher gerne jeden Makel beseitigt

wünscht , der diesen Verkehr uns verleiden könnte . Ich bin

überzeugt , daß auch Hr . vr . Weber hierin mit mir überein¬

stimmt , und eine nähere Kenntnißnahme von Burke ' s Schrif¬

ten ihm wie mir die Kontinuität desselben Geistes und Cha¬

rakters in dem Leben des großen Mannes darthun wird .

O Mannheim , 6 . März . Das „ Fr . Journ ." enthielt
vom 2 . d. eine telegraphische Depesche aus hiesigem Platze
über die Vertagung der Urtheilseröffnung in dem Gervinus -

schon Prozesse , die geeignet war , die verschiedenartigsten

Empfindungen zu erregen . Es wird geradezu gesagt , die Ver¬

schiebung sei deßwegen erfolgt , „ weil man wahrscheinlich In - I

struktionen einholen wolle . " Sollte der Absender so unbe¬

kannt mit der Verfassung und Selbständigkeit unserer Ge¬

richte sein , Dies selbst zu glauben ? Dann müßte man ihn

bedauern . Oder sollte er gegen seine bessere Ueberzeugung

seine Vermuthung gegeben haben , um gegen den Richter¬

spruch — falle er nun aus , wie er wolle — Mißtrauen zu

erregen ? Dann wäre die Handlung strafbar . Gehe man

von der einen oder andern Unterstellung aus , so haben die

hiesigen und Heidelberger Behörden mit Recht die Nummer

unterdrückt , in welcher diese unwürdige Bemerkung ausge¬

sprochen war .
Heute findet die Bestattung des ältesten Bürgers von

Mannheim statt , des Ackermanns Jakob Dubs , der vor¬

gestern im seltenen Alter von 102 Jahren zwei Monaten

starb . Ueber die Festlichkeit und nachhaltige Wohlthat ,

welche seinen Eintritt in das zweite Jahrhundert seines Le¬

bens bezeichne «?, hat Ihr Blatt seiner Zeit berichtet . Sein

Leichendegängniß wird mit nicht geringerer Theilnahme von

seinen Standesgenossen und der hiesigen Einwohnerschaft ge¬

feiert . Elftere hatten unlängst noch gehofft , ihn als geehr¬

ten Gast ihrer großen Schlittenfahrt zu sehen ; die zunehmende

Schwäche des Greises hatte es nicht mehr gestattet .

Z Rastatt , 6 . März . Gestern , an dem Namenstag Sr .

König !. Hoheit des Regenten , ließ sich die neu organisirte

Musik des hier garnisonircnden Großh . Infanterieregiments

zum ersten Mal öffentlich hören . Dieselbe begleitete in voller

Stärke von beiläufig 30 Musikern , sämmtlich mit schönen ,

neuen und wohlklingenden Instrumenten versehen , die Wach¬

parade bis an das Schloß ; dort spielte sie vor der Gouverne¬

mentswache mehrere Stücke , die von den zahlreich herbeige¬

strömten Zuhörern mit vielem Beifall ausgenommen wurden .

Es ist Dies in der Organisation der Großh . Truppen ein

neues Moment , welches freudige Theilnahme findet , indem

dadurch nicht nur unfern Truppen selbst das ermunternde und

belebende musikalische Element wieder gegeben ist , sondern

auch den Bewohnern der Stadt mancher künstlerische Genuß

in Aussicht gestellt wird .

^ Breisach , 5 . März . In verflossener Nacht entschlief

sanft unser würdiger Seelsorger , der Geistliche Rath Ros¬

mann , welcher im Monate September vorigen Jahres sein

50jähriges Dienstjubiläum gefeiert hat . Die Kirche verliert

in ihm einen tüchtigen Geistlichen , der Staat einen treuen ,
wackern Bürger , und schmerzlich werden ihn die hiesigen

Armen vermissen , denen er Wohlthaten im reichlichsten

Maße spendete . Daß er eine sehr verdienstliche Geschichte

der Stadt Breisach geschrieben hat , ist bekannt .

z Vom Oberland « , 6. März. In der „Breisg. Ztg ."

lasen wir mit Vergnügen einen Aufsatz , welcher unserer

früher ausgesprochenen Ansicht , daß aus dem Wege der Ge¬

setzgebung der Rebenbau Beschränkungen unterworfen wer¬

den sollte , vollkommen beipflichtet . Ein weiterer Punkt , wel¬

cher Aufmerksamkeit verdiente , ist der Handel mit kleinen
ml » 8 >>ipcn , Kalbern re .. kurz der kleine Schacher -

Handel , welcher den Ruin so vieler Bauern verursacht . In

dieser geldarmen Zeit gibt es kein rührigeres Völkchen , als

jene Kleinhändler , welche oft in Truppen von 2 bis 12

Köpfen , worunter 6jährige Knaben und ergraute Greise ,
mit einer oder zwei Kühen am Seile und etwelchen Gulden

in der Tasche , von Dorf zu Dorf wandern , an den Hütten

der Armuth anhalten und wie Wanderheuschrecken rasten und

zehren , bis der Familienvater , mit Weib und Kind das alte

Häuschen , das Eltern oder Großeltern im Schweiße er¬

rungen haben , verläßt , weil es auf Betrieb solcher Indivi¬

duen im Vollstreckungöwege veräußert werben mußte .
Es ließe sich doch wohl von manchen Seiten diesem größ¬

ten der Uebcl in jenen Bezirken begegnen , wo diese Speku¬
lanten auf die drückende Noth und blutige Armuth heimisch

sind . Jeder , der ein Gewerbe treibt , der den kleinsten Han¬
del im Dorfe beginnen will , bedarf besonderer Erlaubniß ,

muß dem Staate gewisse Garantien bieten ; hier aber lehrt
die Erfahrung , daß dieses Treiben ganze Bezirke ruinirt ,
und gleichwohl erscheint Jeder kraft seiner Geburt zum Klein¬

handel berechtigt ; es sind weder Schranken rücksichtlich der

Zahl solcher Händler , noch rücksichtlich ihres Gewerbebetriebs

gezogen . Ferner sucht der Staat die Jugend gegen die er¬

wachende Leidenschaft , gegen die schlimmen Eindrücke deS

bösen Beispiels zu schützen ; warum sollte hier nicht mit aller

Strenge untersagt werden , Kinder und Jünglinge vor dem

21 . Lebensjahre zum Handel .mitzunehmen , da sie doch un¬

verkennbar aus dem ganzen Treiben nichts Gutes , nur

Schlimmes erlernen ?

Auf der andern Seite sollte man nach unserer Meinung
den Armen , wie rücksichtlich der Verfügungsgewalt über un¬

bewegliches Eigenthum , wo es wie beim Nebenbau geboten

erscheint , so auch rücksichtlich des Verffügungsrechts am be¬

weglichen Eigenthum einer größcrn Kontrole unterwerfen ,
d. h. mehr gegen den Betrug und Wucher und gegen seine

eigene Unerfahrenhcit und Leichtgläubigkeit schützen. Die

Vlehkaufsprotvkvlle helfen einigermaßen , aber nicht genü¬

gend . Würde z . B . das Herumwandern mit dem Vieh ver¬

boten , da wir Vichmärkte im Lande genug haben , würde die

Giltigkeit der Darleihen bei Leuten in gewissen Steuerklassen
von der Kontrole einer Behörde abhängig gemacht , welche die

Beurkundung besorgt , wie beim liegenschaftlichen Gut das

Pfand - und Gewährgericht rc., so würde wieder eine Quelle
vieler Leiden in manchen Theilen des Landes beseitigt .

ff Konstanz , 6. März. Der Namenstag Sr . König !.
Hoheit des Regenten gab Veranlassung , daß sich gestern
Abend die hiesigen Beamten und Offiziere , sowie viele Hono¬
ratioren zu einem heitern Festmahle im Museum versam¬
melten . Als von Hrn . Hofgerichts -Präsidenten Kieffer in herz¬
lichen Worten der Toast auf das Wohl unseres allergnädig¬
sten Regenten und Herrn ausgebracht wurde , war es deutlich

zu sehen , wie nur ein Geist der Liebe und Treue die vielen

Anwesenden durchdrang und sich in dem feurigen , nimmer

enden wollenden Hochrufen aussprach .

Zu Ehren dieses Festes ließ sich die neu gebildete Musik

des hier garnisonirenven vierten Regiments zum ersten Mal

öffentlich hören und trug , da sie sich schon als recht tüchtig

erwies , nicht wenig zu dem allgemeinen Vergnügen bei .

** Konstanz , 6 . März . Auch hier sind in der Bewa¬

chung der Grenze seit einigen Tagen Verschärfungen einge¬

treten . Die Mannschaft der beiden Militärwachen an den

Stadtthoren gegen die Schweiz ist bedeutend verstärkt , und

an dem dritten dieser Thore , dem Emmishofer Thore , steht

jetzt statt der früheren einzelnen Schildwache ein Doppel¬

posten . Auch sieht man häufig Gendarmerie an diesen Tho¬

ren , und des NachtS begegnet man in den Straßen oft

Militärpatrouillen . Bis jetzt ist übrigens kein Ereigniß

vorgefallen , wodurch die öffentliche Ruhe irgendwie gestört

worden wäre .

G Stuttgart ^ 6. März. In der gestrigen Sitzung der

Kammer der Abgeordneten wurde die Verhandlung über die

Einzelbestimmungen des Gesetzentwurfs über die Todesstrafe

fortgesetzt . Im Art . 2 des Entwurfs war bestimmt , daß

nicht wie früher vom 16 . , sondern erst vom 18 . Jahre an

die Todesstrafe solle ausgesprochen werden können . Die

Kommission ging noch weiter und trug auf 20 Jahre an ;

was angenommen wurde . Art . 4 verlangt Einstimmigkeit

des erkennenden Richterkollegiums . Fetzer wollte auch Stim¬

meneinhelligkeit der Geschwornen , was jedoch abgelehnt

wurde ; dagegen ward auf Seeger
' s Antrag beschlossen , daß

bei Todesurtheilen das Richterkollegium aus 5 statt nur auö

3 Richtern bestehen solle . Ein Antrag , bei dem Ausspruch

der Geschwornen auch ein Schuldig mit mildernden Umstän¬

den zuzulaffen , wurde verworfen .

„ Regierungsblatt
" und „ Staatsanzeiger

" enthalten heute

die wichtige königliche Verordnung in Betreff der Ausübung

deS oberhoheitlichen Schutz - und Aufsichtsrechts über die

katholische Kirche . In seinem nichtamtlichen Theile enthält

sodann der „ Staatsanzeiger
" noch einen darauf bezüglichen

Artikel , aus dem wir das Wesentliche hier mittheilen :

„DieKundmachungen
",sagtdasgenannteBlatt , „schließensich

streng an die Ergebnisse derKonserenzen an, welche vonBevoll -

mächtigten der bei der oberrheinischenKirchenprovinz betheilig -

ten Regierungen am 7. Februar 1852 zu Karlsruhe eröffnet und

nach mehrmaligen , durch die Umstände gebotenen , längeren oder

kürzeren Unterbrechungen den 17 . Februar 1853 beendigt wor¬

den find. Wie bekannt , gab den Anlaß zu diesen Verhandlun¬

gen die das Jahr zuvor von dem Erzbischöfe und den Bischö¬

fen der gedachten Kirchenprovinz den erwähnten Regierungen

überreichte Denkschrift , in welcher fie ihre Anträge in Betreff

der Bestimmungen , wodurch die Rechte der katholischen Kirche,

nach ihrer Ansicht , für die Zukunft gesichert werven sollten , dar -

legten . Nichts war natürlicher , als daß , wie die Bischöfe, so

auch , bei Prüfung jener Anträge , die vereinten Regierungen

gemeinsam handelten . UeberdieS lag für sie in den Her Er¬

richtung der oberrheinischen Kirchenprovinz vorangegangenen

Uebereinkünftcn eine bestimmte Verpflichtung , nicht einseitig

vorzuschreiten ; davon abgesehen , daß cs den Interessen der

katholischen Bevölkerung so nahe gelegener und durch so viel¬

fache Bande mit einander verknüpfter Länder in keiner Weise

hätte zuträglich sein können , wenn über so wichtige Verhält¬

nisse verschiedenartige und einander vielleicht ganz entgegenge¬

setzte Grundsätze maßgebend gewesen wären . Wir können zu
unserer , und gewiß auch vieler unserer Leser, lebhaften Befrie¬

digung versichern , daß bei den erwähnten Konferenzen der

Geist der Eintracht , der Besonnenheit und Mäßigung durch¬
aus vorherrschend war , und daß die Ergebnisse der Bera¬

thungen das Erzeugniß einer in allen wesentlichen Fragen

vorhandenen vollkommenen Ueberejnstimmung sind. Ins¬

besondere find wir im Stande , der noch in den letzten
Tagen mit vieler Dreistigkeit in den öffentlichen Blättern

verbreiteten Nachricht , die beiden hessischen Regierungen
hätten sich von den Konferenzen losgesagt , und zwar
losgesagt , weil durch die Beschlüsse der katholischen Kirche

nicht die ihr gebührende volle Freiheit eingeräumt worden sei,
entschiedenen Widerspruch entgegenzusetzen . Vielmehr haben
wir allen Grund anzunehmen , daß im Wesentlichen dieselben
Kundmachungen , wie sie heute in Würtemberg erfolgt find ,
gleichzeitig in Baden , im Großherzogthum Hessen und Nassau
erscheinen werden , und daß , wenn solches für jetzt nicht
ebenfalls im Kurfürstenthum Hessen und in der freien Stadt

Frankfurt geschieht , hieran nur äußere . Ursachen die Schuld
tragen . Im Gegentheil ist gegründete Aussicht vorhanden ,
daß auch die Regierungen dieser beiden Staaten , wie sie dem

Borschreiten ihrer Verbündeten volle Zustimmung ertheilten ,
so auch , nach Beseitigung der bei ihnen obwaltenden Hinder¬
nisse, in nicht ferner Zeit dieBerhältniffe der katholischen Kon¬

fession und zwar ganz nach den gleichen leitenden Grundsätzen
regeln werden . Was den Inhalt der getroffenen Bestim¬

mungen betrifft , so bescheioen wir uns jetzt schon , auf den¬
selben irgend näher einzugehen, bevor das Ganze den Augen
des ^Publikums vorliegt . Nur Das halten wir uns zum
voraus , zu Verhütung von Mißverständnissen , insbesondere
vorschneller Urtheile , zu bemerken für verpflichtet , daß die
kön . Verordnung vom l . März 1853 , welche unsere Leser an
der Spitze dieses Blattes finden, ( fie ist in Nr . 56 der „Karls .
Ztg ." bereits mitgetheilt ) , nur der Vorläufer sehr umfassen¬
der , und , wie uns bedünkt, weit greifender Lerwilligungen ist,
welche in einer heute abgegangcnen Erw iederung an den

BischofvonRottenburg auf die übergebene Denkschrift
begriffen find. Dieses wichtige Aktenstück geht in XVIII Ab¬

schnitten, welche der Ordnung der Denkschrift folgen , die An¬

träge der Bischöfe Punkt für Punkt durch, prüft die erhobenen

Ansprüche im Einzelnen , zeigt , wie weit denselben stattge¬
geben werden könne, und , stets unter Entwicklung der Gründe ,
wie weit nicht , und gibt somit in den beigefügten Ent¬

schließungen die Grundzüge des gesammten künftigen Ver¬

hältnisses deS Staats zur katholischen Kirche."

<-> Berlin , 4 . März . Für die Zweite Kammer stand
heute die zweite Abstimmung über die Vorlagen wegen Be¬

seitigung der Kommunalgesetzgebung vom 11 . März 1850 ,



söwie wegen Aufhebung des die Normen derselben snthalten -

den Artikels 105 der Verfassung auf der Tagesordnung .

Angenommen wurde mit einer Mehrheit von etwa 30 Stim¬

men der Zusatzantrag der Abgg . v . Potworowski und Mo -

rawSki : Die Verfassung und Verwaltung der Gemeinden ,
Kreise und Provinzen wird durch besondere Gesetze fcstgestellt .

Damit ist die definitive Entscheidung der ganzen Frage aber¬

mals in eine ungewisse Ferne verschoben worden . Es trägt
nun zum baldigen Abschluß der Sache Nichts bei , daß die

Erste Kammer bei ihrer neulichcn zweiten Abstimmung sich
dem von der Zweiten adoptirten v . Mallinkrodt ' schen Amende¬

ment angeschlossen hat , wonach die Wiederherstellung der

früheren Kommunalverhältnisse insoweit ausgesprochen wird ,
als dieselben mit den Bestimmungen der Verfassung nicht in

Widerspruch stehen . Die neue Abänderung muß setzt noch
wieder von beiden Kammern in Erörterung genommen wer¬

den , bevor endgiltige Beschlüsse zu Stande kommen . Das

Ergebniß deS heutigen Votums hat allgemein überrascht .

Der Ministerpräsident v . Manteuffel begab sich noch während >

der Kammersitzung um 1 Uhr zum Vortrag bei Sr . Majestät
dem König nach Charlottenburg . Man bringt wohl nicht
mit Unrecht diese schleunige Reise mit dem Vorgang in der

Kammer in Verbindung .
-j-j- Breslau , 4 . März . Unsere größte Sorge ist zur

Zeit die Cholera , die in den letzten acht Tagen in einer

Weise um sich griff , daß sie zu den ernstesten Besorg¬

nissen und zu den umfassendsten Vorkehrungen Anlaß

gab . Schon wandelten zahlreiche Familien aus , schon
wurden einzelne Schulen ganz geschlossen und war der

Schluß der Vorlesungen an der Universität in Aussicht ge¬
nommen ; aber seit vorgestern macht sich eine Wendung zum
Bessern bemerkbar . Die Zahl der Erkrankungen , die , meist
mit tödtlichem Ausgange , täglich bis nahe an 40 gestiegen
war , ist auf die Hälfte herabgesunken , und die durch die un¬

vorsichtigen Berichte der Lokalpresse mehr als nöthig ge -

ängstigte Einwohnerschaft beginnt neuen Muth zu schöpfen ,
zumal sie daran gewöhnt ist , daß die Seuche hier ganz nie

ausstirbt . Ihre Opfer sind diesmal , abweichend von allen

früher » Erfahrungen , vorzugsweise aus den höheren und

reicheren Klaffen gefallen , und namentlich sind ihr junge
Frauen und Mädchen erlegen .

Die Sammlungen für das Denkmal , welches die Provinz
Schlesien dem höchstseligen Könige Friedrich Wilhelm dem
Dritten in Breslau zu errichten beabsichtigt , nehmen rüstigen
Fortgang ; schon ist im Ganzen eine Summe von nahe an

16,000 Thlrn . gezeichnet , und da des jetzt regierenden Königs
Majestät das Material und die künstlerische Herstellung des

Sockels zu liefern übernommen , so kann bald an die Aus¬

führung des Denkmals selbst geschritten werden . Nach län¬

geren Verhandlungen hat man sich für eine kolossale Reiter¬

statue entschieden . Friedrich Wilhelm der Dritte liebte sein

Schlesien wie kaum eine andere Provinz , und jeden Sommer

brachte er in seinem schönen Schlosse Erdmannsdorf im

Hirschberger Thal zu . Jetzt steht das Schloß einsam und

verlassen , ebenso wie das reizende Fischbach , die Lieblings¬

residenz des verewigten Prinzen Wilhelm von Preußen . Nur

im verflossenen Sommer weilten der König und die Königin

kurzeZeit auf ihrem Besitzthum , während gleichzeitig inFisch -

bach die Kinder des Prinzen Wilhelm , Prinz Adalbert , die

Königin von Bapern und die Prinzessin Karl von Hessen und

bei Rhein versammelt waren .
* Wie « , 4 . März . Der Aufruf Sr . K . K . Hoheit des

Erzherzogs Ferdinand Mar zur Gründung einer Kirche in

Wien , als Denkmal der Dankbarkeit aus Freude wegen der

wunderbaren Rettung Sr . Maj . des Kaisers , hat in allen

Kreisen Anklang und die begeistertste Theilnahme gefunden .

Kaum ist der dritte Tag seit der Kundmachung jenes erhe¬
benden Aufrufes verflossen , und schon ist durch die reichlich

herbeiströmenden Beiträge die Summe von 134,123 fl. K .-M .

zur Förderung des hohen Zweckes erzielt worden .
Einer amtlichen Kundmachung zufolge sind gestern an vier

wegen Hochverraths verurtheilten Individuen , Namens Karl

Juhbal , Kaspar Noszlopy , Samuel Sarközy und Karl

Andrasffy von Deveuy uj fslva , die kriegsrechtlich gefällten

Todesurtheile , und zwar an den drei Ersten mit dem Strange ,
an dem Letztgenannten mittelst Pulver und Blei , zu Pesth

vollzogen worden . Aus der in Rede stehenden Verlautba¬

rung ergibt sich , daß revolutionäre Umtriebe von London aus

unmittelbar nach der Rückkehr Kossuth
' s aus Kiutachia in

umfassendster Weise angezettelt wurden , woran die Genann¬

ten sich vielfach in der gefährlichsten Weise betheiligten . Alle

dienten ihrer Sache als Emissäre und Agenten ; alle waren

bemüht , das Räuberunwesen in Ungarn möglichst auszubil¬
den , um die Wegelagererhorden bei sich ergebender Gelegen¬

heit in sogenannte Guerillas zu verwandeln . Der berüch¬

tigte Noszlopy insbesondere , schon während des Jnsurrek -

tionskrieges im Jahr 1849 mit zahlreichen Gräuelthaten be¬

lastet und später aus der über ihn verhängten Haft entwi¬

chen, entwickelte in dieser Hinsicht eine besonders verderbliche

Thätigkeit . Der strafende Arm der Gerechtigkeit hat nun¬

mehr die Verbrecher ereilt , und ihrem verderblichen Wirken

ein längst verdientes Ziel gesetzt . Bemerkenöwerth ist hiebei

noch , daß ungeachtet der Gnade und der milden Behandlung ,

welche den in Ungarn zurückgebliebenen Familiengliedern

Kossuth ' s zu Theil geworden war , das Haus einer derselben ,
der Frau Meszlenyi zu Pesth , als Zentralpunkt hochverräte¬

rischer Umtriebe , gewissermaßen zum Hohne der diesen Un¬

würdigen gewährten Nachsicht , benützt worden ist.

Italien .
* Turin . Die neue piemontesische Anleihe von 2 Mil¬

lionen Renten 3 »st mit Rothschild Gebrüder abgeschlossen
worden . Die Ausgabe wird nächste Woche in Paris erfol¬

gen . Die Bedingungen scheinen folgende zu sein : 69 Fr .

und 6 Monate für die Zahlung .

Frankreich .
-f Paris , 5 . Marz . Gestern haben die Gesandten

Preußens , Spaniens und Badens dem Kaiser die Antwort¬

schreiben ihrer Souveräne auf die Vermählungsanzeige
überreicht .

Durch kö « . Dekret vom gestrigen Datum sind 15 neue Se¬
natoren ernannt . Es sind die HH . Ferdinand Barrot ,
Staatsrath und gewesener Minister ; Marquis v. Boiffy ,
ehemaliger Pair ; Bret , Präfekt des Rhone -Departements ;
Chapups v. Mvntlaville , Präsekt des oberen Garvnne -Dc -

partements ; Dariste , Staatsrath ; Dore , Schiffskapitän ;
Ducos , Marineminister ; Marquis v . Espeuilles ; Marquis
v . Gabriac , ehemaliger bevollmächtigter Minister ; Larabit ,
Mitglied des gesetzgebenden Körpers ; v. Lalaing d' Aude -
narde , Divisionsgeneral ; Vicomte v. Suleau , Präfekt des

Rhonemündungen -Departemenls ; vl Thorigny , Staatsrath
und ehemaliger Minister ; Herzog v . Treviso ; Baron v .
Varennes , außerordentlicher Gesandter und bevollmächtig¬
ter Minister zu Berlin . — Die Neujahrspromotion brachte
die Zahl der vom Kaiser ernannten Senatoren auf 115 , die

also jetzt auf 130 ( oder wenigstens nahezu ) steigt . 150 ist
nach der Verfassung das Marimum der zu ernennenden Se¬
natoren . — Der Staatsrath hat ebenfalls 12 neue Mit¬

glieder erhalten , nämlich 4 Staatsräthe , worunter Hr . Cor -
nudet , der bei Gelegenheit der Konfliklbeschwerde über das
Dekret vom 22 . Jan . verabschiedet wurde ; 4 Assessoren
( msitres äos requStos ) 1 . Kl . , worunter Hr . Abbatucci ,
Sohn des Justizministers unddessenKabinetschef ; 3Affessoren
2 . Kl . , worunter Hr . Baroche , Sohn des Staatsraths -

Präsidenten und dessen Kabinetschef , und Hr . v . Montvur ,
Kabinetschef des Ministers des Innern ; endlich einen Audi¬
teur 1 . Kl . — Gleichzeitig werben in Folge der Versetzung
mehrerer Präfekten in den Senat oder Staatsrath , sowie
einzelner Todesfälle und Verabschiedungen 20 Departements
mit neuen Präfekten besetzt. Hr . Weiß , ordentlicher Staats¬
rath , übernimmt die Rhonepräfektur , Hr . v . Crevecoeur ,
bisher Präfekt von Puy de Dome , die der Rhonemünvungen ,
Hr . Mrgneret die der oberen Garonne . Unter den neuer¬
nannten Präsekten bemerkt man auch Hrn . Aladenise , ge¬
wesenen Konsul zu Nizza . — Hr . Romieu ist durch lass .
Dekret zum Inspektor der Kronbibliotheken ernannt .

Durch kais . Verfügung und auf den Vorschlag des Justiz -

ministerö sind abermals 164 Dezewberkompromittirten die
über sie verhängten Sicherheitsmaßregeln erlassen worden .
Es befindet sich kein einziger bekannter Name darunter . Bei
weitem die Meisten gehören dem Herault -Departement an .

Das Pariser Zivilgericht hat gestern in Sachen der Gräfin
Solms das Urtheil gefällt , daß es dem Polizeiminister gegen¬
über inkompetent sei, insofern jede Beschwerde gegen eine

Amtshandlung desselben vor den StaatSrath gehöre , daß es

anderseits im eigenen Interesse der Antragstellerin den Gra¬

fen Solms nicht verladen könne , da derselbe , mittlerweile

durch den Polizeikommissär Nüsse zu Paris selbst ausfindig
gemacht und ebenfalls mit einem vom 26 . v. M . datirten

Ausweisungsbefehl getroffen , worin er als Unterthan des

Herzogthums Nassau bezeichnet ist, erklärt hat , für sein Theil
auf der Stelle gehorchen und über Havre nach Amerika gehen
zu wollen , in Betreff seiner Frau dagegen dem kaiserlichen
Prokurator durch den Polizeikommissär einen versiegelten
Brief vom 3. d. folgenden Inhalts hat zustellen lassen :

Hr . Prokurgtor ! Im Augenblick, wo ich Frankreich verlasse , er¬

fahre ich, daß Frau v . Solms , meine Ehegattin , beim Tribunal um
die Ermächtigung eingekommen ist, ohne meine Autorisation gericht¬
lich aufzutreten , um die Eigenschaft als Französin in Anspruch zu
nehmen, die ihr nicht angehört . Ich habe die Ehre , Sie zu be¬

nachrichtigen , daß ich mich dem Verlangen meiner Frau ausvrücklich
tviversetze. Sohn und Enkel von Ausländern , bin ich selbst Ausläiz -

der und erkläre , daß cs durchaus nicht meine Absicht ist, die Eigen¬
schaft als Franzose in Anspruch zu nehmen, noch irgend welchen

Schritt zu thun , um diese Nationalität zu erlangen . Es kann da¬

her das Verlangen der Frau v. SolmS , gerichtlich handeln zu dür¬

fen, keinen'Erfolg haben, da sie in keinem Fall berechtigt ist , eine an¬
dere Nationalität zu beanspruchen, als die meinige . Empfangen
Sie u. s. w . Friedrich v . SolmS .

Uebcr den gestern gemeldeten Selbstmord des Grafen
Camerata , Sohnes der Prinzessin Bacciochi , drückt der

„ Moniteur " sich folgendermaßen aus : „ Man weiß nicht , wie

dieser unheilvolle Entschluß zu erklären ist, der die Folge
einer augenblicklichen Geistesverwirrung zu sein scheint . Der

Graf Camerata war Assessor ( msitrv äs requetos ) beim

Staatsrath , und zeichnete sich durch seinen Fle »ß und seine
Intelligenz aus . Die glänzendste Zukunft stand ihm bevor .

Hr . v . Chassirvn , sein Kollege und Verwandter , sowie der

Polizeipräfekt begaben sich sogleich auf den Schauplatz dieses
traurigen Ereignisses , wohin bald der StaatSminister , der

Minister des Innern und der Justizminister folgten . Die

Prinzessin Bacciochi war seit TagS zuvor auf dem Land in
der Umgegend von Paris . Se . Kais . Hoh . der Prinz Hiero¬
nymus Bonaparte begab sich zu ihr , um ihr bas traurige
Ereigniß , das sie getroffen hatte , mitzutheilen . " Ueber die

Ursache dieses Selbstmordes wiederholen die anderen Blätter
nur das gestern schon Berichtete : die einen sprechen von
einem Fieberanfall , die anderen , insbesondere die „ Presse "

,
von einem Herzenskummer , der ein hitziges Fieber herbei¬
geführt habe . Der Verstorbene war 26 Jahre alt , von ge¬
setztem Charakter und stillen Sitten , ein guter Sohn und bei
allen Personen , die mit ihm in Berührung kamen , wegen
seiner sanften und freundlichen Manieren beliebt .

Das „ Univers " erklärt heute , daß es trotz des ihm zuge¬
stoßenen Mißgeschicks fortfahren wird , zu erscheinen , da es
kein Lokalblatt sei und " / » a seiner Leser in der Provinz und
im Ausland wohnen .

ff Paris , 6 . März . Durch zwei kais . Dekrete im

heutigen „ Moniteur " werden die General - und Spezialin¬
spektoren der Polizei abgeschafft , dagegen die Einrichtung ge¬
troffen , daß einerseits in jedem Hauptort einer Präfektur
zur Zentralisation deS Polizeidienstes Departementalpolizei -

kommissäre ernannt werden können und daß andererseits nach
Umständen und Bedürfniß mehrere hohe Beamte polizeiliche
Inspektionsreisen in die verschiedenen Theile des Kaiser¬

thums machen sollen . — Ein kais . Dekret , datirt vom 2 .
März , verfügt , daß die mit der militärischen Denkmünze
vom 22 . Jan . dekorirten Unteroffiziere und Soldaten fol¬
gende Ehrenvorrechte erhalten sollen : Die Schildwachen
müssen vor ihnen stille stehen , nicht dekorirte Militärs von
keinem höher » Rang müssen sie grüßen , zu ihrer Bestattung
wird ein Detachement kommandirt , ihre Kassation kann vom
Kriegsminister allein ausgesprochen werden . — Der Mi¬
nister deS Aeußern hat gestern mit Vely Pascha , Gesandten
der h . Pforte , den Sanitätsvertrag unterzeichnet , dessen
Grundlagen von der zu Paris vereinigten internationalen
Kommission entworfen und schon von mehreren andern
Mächten angenommen worden waren .

Der Minister des Innern hat eine Kommission ernannt ,
um die für die Gesundheit vieler Menschen so wichtige Er¬
setzung des Bleiweißes beim Anstreichen durch die entspre¬
chende Zinkverbindung anzubahnen . — Hr . v. Saulrure , bis¬
her Präfekt der Ardeche , ist zum Generalsekretär der Pa¬
riser Polizeipräfektur ernannt . — Der Graf Demoustiers ,
gewesenes Mitglied der gesetzgebenden Versammlung , geht an
Stelle des zum Senator erhobenen Baron Varennes als Ge¬
sandter nach Berlin .

Die Gräfin Solms hat der „ Patrie " eine Antwort auf die
Note von ihrer Ausweisung zugeschickt, die indessen die
„ Patrie " noch nicht veröffentlicht hat . Sie behauptet darin ,
den Namen Bonaparte nicht usurpirt zu haben , da eine der
Bedingungen bei dcr Heirath zwischen ihrer Mutter , der Toch¬
ter Lucian ' S, und Hrn . Wyse gewesen sei , daß die Kinder
den Namen deS Vaters und der Mutter tragen sollten . In «
allen in Frankreich aufgenommenen Zivilstandsakten sei sie
daher auch Marie Studhvlmine Letizia Bvnaparre -Wyse ge¬
nannt , wie namentlich in ihrem Heirathsakt , wo Hr . v .
Bassano und der General Montholon als Zeugen mit unter¬
schrieben seien .

Der Revisionsrath von Toulouse hat das Urtheil des
Kriegsgerichts , das acht Insurgenten von Bedariena zum
Tode verurtheilt , bestätigt , obgleich der Regierungökommiffär
die Aushebung desselben verlangt hatte .
- Die Stadt Paris hat den Platz hinter dem Garten des
Luxemburg , auf dem der Marschall Ney erschossen wurde ,
unentgeltlich an die Regierung abgetreten , da dieselbe be¬
kanntlich dort ein Denkmal zu Ehren deS Marschalls errich¬
ten lassen will .

Die Spaltung des französischen Episkopats in Freunde -
und Feinde des „ Univers " wird immer offenkundiger . Jetzt
hat auch der Erzbischof von Avignon seiner Geistlichkeit oaS
Lesen und Halten des ultramvntanen Blattes gestattet .

Steueste Post .
« Aus einer Erwiederung Lord John Russell ' s in der Unter¬

haussitzung vom 4 . d . auf eine Interpellation über die Lage der
Türkei geht hervor , daß trotz aller Gerüchte , welche in letzterer
Zeit hierüber im Umlauf gewesen , noch keine Macht Europa ' s
mit dem Unternehmen umgegangen , eine Zertrümmerung des
ottomanischen Reiches herbeizuführen . Lord John Russell
hob zu wiederholten Malen hervor , daß im ganzen Verlauf
der Ereignisse , welche jüngst stattgefunden , England und
Frankreich vereinigt geblieben und in völliger Uedereinstim -
mung gehandelt . Der englische Minister sprach übrigens mit
größter Mäßigung und Vorsicht , was allerdings gegen frü¬
her absticht , wie denn z . B . im I . 1840 das brittische Mini¬
sterium Feuer und Flamme war , um die Erhaltung des otto -
manischen Reiches rn Schutz zu nehmen .

Die „ Mvrning -Pöst " veröffentlicht ein langes Schreiben
Kossuth

' s an den Kapitän Mayne Neid , worin er auf das
bestimmteste erklärt , „ daß Mazzini und er, Jtalienund Un¬
garn , auf immer einig sein und bleiben würden , nicht blos
wegen Gemeinschaftlichkeit der Interessen , sondern auch aus
freiem Antriebe gegenseitiger Zuneigung ."

Zeitungsnachrichten zufolge dürsten die Zvllkonferenzen in
Berlin noch in der ersten Hälfte des März , vielleicht schon
am 10 . d . wieder eröffnet werden . Hr . v. Bruck ist auf sei¬
ner Rückreise nach Wien in Dresden angekommen .

Nach einer tel . Nachricht der „ N . M . Z ." aus Wien vom
5 . d. lautet das an diesem Tage ausgegebene Bulletin über
das Befinden Sr . Maj . des Kaisers von Oesterreich also :
Die Erholung Sr . Maj . nimmt mit jedem Tage zu ; es wer¬
den daher keine Bulletins mehr ausgegeben .

Wie man der „ N . Pr . Ztg ." aus Wien schreibt , hatte der
englische Gesandte am 2 . v. eine Konferenz mit dem Grasen
Buol -Schauenstein , von der man glaubt , daß sie sich auf die

Flüchtlinge bezogen habe ; denn es sei Thatsache , daß in dem

Betreff eine scharfe Note an England abgegangeo sei. Man

werde sich diesmal nicht wie in den Jahren 1850 und 1851

mit Versprechungen begnügen , sondern verlange Garantien

gegen den Mißbrauch des Asylrechts .
Am 15 . d. hat bei Limljane ein Gefecht zwischen den Tür¬

ken und Montenegrinern stattgcfunden . Nach sechsstündigem
Kampfe wurden die Türken zurückgedrängt ; die Montene¬

griner brachten 30 Türkenköpfe nach Satanich . Georg Pe -

trovich hat bei diesem Anlaß das Verbot deS Kopsabschnei -

dens wieder eingeschärft .
Nachrichten aus Konstantinopel vom 20 . v. M . zufolge

war der kais . russische General und Marineminister Men -

schikvff daselbst eingetroffen . Seine Sendung bezieht sich auf
die Frage des heil . Grabes , und die Pforte soll den Beschluß

. gefaßt haben , sich an Preußen um Vermittlung und schieds¬
gerichtliche Entscheidung dieser Frage zu wenden .

Nach einer Turiner Korrespondenz der „ DebatS " wäre es

Mazzini in Genua gelungen , an Bord der englischen Fregatte

„ Retribution " zu kommen , und zwar in dem Augenblick , wo

dieselbe nach Malta abzusegeln im Begriffe stand .

Verantwortlicher Redakteur :
vr . Z. Herrn. Lroenlein . .



GroßherzsgUche » Hoftheater .
Dienstag , den 8 . März , 33 . Abonnements -

Vorstellung , 1 . Quartal : Ein alter Mu¬
sikant , Drama in 1 Akte, von Charlotte
Birch -Pftiffer . Hierauf , zum ersten Male
wiederholt : Der Schauspieldirektor ,
komische Oper in 1 Akte , von L. Schneider ;
Musik von W . A . Mozart ._

Todesanzeige .
X .559 . Rastatt . Freunden und Be¬

kannten geben wir die traurige Nachricht von
dem Tode unseres theuern Vaters , des Kauf¬
manns G . I . Oster . Er starb , 63 Jahre
alt , in Folge eines Schlagflusses . Wir bitten
um stille Theilnahme an diesem für uns so
schmerzlichen Verluste .

Rastatt , den 5. März 1853 .
Die beiden Söhne :

Karl Oster , prakt . Arzt .

_ Leopold Oster ._
5 .537. Nr . 3610 . Karlsruhe .

Bekanntmachung .
Die Vornahme einer Kameral -

asffstenten- Prüfung betr .
Die nächste Kameralassistenten - Prüfung wird den

9 . Mai d . I - ihren Anfang nehmen .
Dies wird unter Bezug auf tz. 9 der Verordnung

Großh . Finanzministeriums vom 25 . Mai 1838,
Regbl . Seite 201 , und die Bekanntmachung vom
10. Januar 1845, Nr . 436, Steuer -Verordn .- Blatt

* Seite I , mit dem Anfügen hierdurch verkündet , daß
diejenigen Kanzleigehilfen , welche sich dieser Prü¬
fung unterziehen wollen , ihre Anmeldungen unter
Anschluß der erforderlichen Zeugnisse in Zeiten
dahier einzureichen haben .

Karlsruhe , den 4 . März 1853.
Steuer -Direktion .

Seltzam .
_ vckt. Glock .

t^.571 . So eben ist neu bei mir eingetroffen :
Redtenbacher ( Professor ) , die Luft- Er -

pansions - Maschine . gr . 8 . mit 3 lithogr .
Tafeln . 1 fl. 8 kr.

Ludwig Uhland 's Gedichte , wohlfeile
Ausgabe . 8 . 1 fl. 45 kr.

Wilhelm Hauffs sämmtliche Werke, 5te
Gesammtausgade in 15 Lieferungen a 12 kr.
Schiller -Format . Ite Lsg .

Bolksbibliothek der deutschen Clas -
fiker , lOte Lfg . , enthaltend Wieland ' s
Werke, 2r Band . 12 kr.
Auf letztere werden auch ferner Subskriptionen

angenommen .
Karlsruhe . A . Bielefeld .

7^ . 568 . 8o obsn ist örscstienen und in äor
^ - ' « »»- »' sollen HokbuetchglldlunK in

rm baden :

l ' i o -
s «880I -, «IL « In
8Loi » 8 - ULL » 8eI » Li » v . Mit
Z tcn

l? roi8 1 ü . 8 Irr .
7̂ .507 . So eben sind erschienen und in

der G . Braun ' schen Hofbuchhandlung in
KarVsru ^ e zu haben :
Gedichte von Ludwig Uhland .

Wohlfeile Ausgabe . Preis
1 fl . 45 kr.

Deutsche Classrker . Ergänzt
durch Wilhelm Hauffs
sämmtl . Werke . 5te Ge
sammtausgabe in 15 Lie¬
ferungen . Jede Lief . » 12 kr.

5 .569 . So eben traf ein die 1 . April - Nummer der
Frauen - Zeitung

nebst Salon und drei Musterbeilagen . Zu Abon¬
nements auf das hiermit beginnende II . Quartal ,
Preis 54 kr . , ladet ein die tK. Hof -
vuchhartdVu » L in Karlsruhe .

657 . In der G . Vraun ' schen Hvfbuch-
handlung in Karlsruhe ist zu haben :

vr . Ehr . Griem : Der

hlMwopathistheHaus -Thier -
arzt .

Praktische Anweisung für Landwirthe und
Viehbesitzer überhaupt , alle Krankheiten und
äußerlichen Verletzungen der Pferde , des
Rindviehes , der Schafe , Ziegen , Schweine
und Hunde auf homöopathischem Wege schnell
und gründlich zu heilen . Nach den in neuester
Zeit gemachten Erfahrungen bearbeitet . 8.

geh. Preis : 1 fl. 12 kr.
Die Wirkungen der homöopathischen Heilmetho¬

de bei den Krankheiten der Hausthiere sind wahr¬
haft wunderbar , und haben sich überall , wo dieselbe
angewandt ist , bestätigt . Die Kur selbst ist höchst
einfach und dabei wohlfeil . Viele langwierige
Uebel weichen oft schon nach wenigen Tagen . Wir
dürfen daher diese , für alle vorkommenden Fälle
hinreichenden Rath erthetlende Schritt allen Land-
wirtben und Biehdefitzern empfehlen .

5 .536. (3) 1 . Ein noch in gutem
Zustand befindliches und vorzüglich
konstruirteS Cabriolet sammt

— Dferdaeschirr ist billigen Preises zu
. kaufen . Näheres bei Sattlermeister 4t .
malienstraße Nr . 2 in Karlsruhe .

Die G . Braun 'sthe Hofbuchhandlimg in Karlsruhe
ladet ein zur Unterzeichnung

auf das

Kleinere Brockhausfche
Cmversations-LeMon

fire den Handgebrauch .
( Enthaltend sämmtliche Artikel der zehnten Auflage des Conversations -Lerikon
in zweckmäßiger neuer Bearbeitung , sowie eine große Anzahl anderer Artikel

aus allen Zweigen des W issens .)
Vollständig in 2 Bänden oder L« Heften

zu dem Preise von
L8 Kr . Rh . für das H eft .

Das Werk wird in ungefähr zwei Jahren beendigt sein , und
die Nerlagshandlung garantirt , dast der Umfang L« Hefte zu
dem Preise von 18 kr. nicht überschreiten wird , jedenfalls aber
die mehr erscheinenden Hefte vo n ihr geliefert werden .

Verlag von F . A . Orockhaus in Leipzig .
4 ..489 . (3) 3. Waldburg .

Der hochwürdige Geistliche , welcher der
Unterzeichneten Stelle einen Tauf - oder
Todtenschein oder eine andere Notiz aus den
Kirchenbüchern , oder auch aus andern Quellen
mitthcilt , betreffend : Johann Karl Jo¬
seph LuSwig Freiherr von r>keichltn -
Meldegg , geboren circa 1700 —
1710 , dessen Vater im spanischen Erbfolge¬
krieg Kommandant des Schwäbischen Kreis -
Regiments „ Enzberg " war , empfängt eine
Belohnung von 25 fl. Sollte die Beischaffung
der verlangten Notizen besonderen Schwierig¬
keiten unterliegen , so wird die Belohnung bis
auf 50 fl. erhöht werden .

Waldburg , 1 . März 1853 ,
Königreich Würtemberg ,
Oberamt Ravensburg .

Kgl . Pfarramt .
Matth . Sonntag , Pfarrer .

5 .480. (2) 2. Nr . 1273. F r e t b u r g.
Bekanntmachung .

Da in neuerer Zeit die meisten Briefe an Straf¬
gefangene unfrankirt einkommen , so bringen wir
hiermit zur öffentlichen Kenntniß , daß sämmtliche
an Gefangene gerichtete Briefe mit einer Freimarke
versehen sein müssen , indem unfrankirte Briefe
nicht mehr angenommen werden .

Freiburg , den 2. März 1853 .
Großh . Zuckt - und ArdeitSbauS - Verwaltung .

Schmid . M ä rcker .
5 .396. (2) 2. Nr . 1324. Karlsruhe .

Allgemeine
VersorgnngsAnstalt

(Hroßherzogthum Baden .

Bekanntmachung .
Wir bringen zur öffentlichen Kenntniß , daß die

für 1852 eröffnet « 17te Jahresgesellschaft sich aus
1346 ganzen und theilweiscn neuen Einlagen ge¬bildet hat , und daß darauf 63,777 fl. 34 kr. einbe¬
zahlt worden sind .

Die im abgewichenen Jahre erfolgten Nachzah¬
lungen auf die früheren 16 Jahresgescllschaften be¬
tragen 95,609 fl . 15 kr . Beide Einnahmen zusam¬
men demnach 159,386 fl . 49 kr . , während die neuen
Einlagen und Nachzahlungen im Jahr

1848 nur die Summe von 62,331 fl. 35 kr .
>849 „ „ „ „ 84,265 fl. 23 kr .1850 „ „ „ „ 97,076 ff. 58 kr .
1851,,, , „ „ 123,973 ff . 21 kr.

erreicht haben .
Für 1853 ist die 18te Jahresgesellschaft eröffnet ,und wir laden zum Eintritt in dieselbe ein .
Sowohl bei dem Bureau der Anstalt dahier , als

auswärts bei den Geschäftsfreunden , können die
Beitrittserklärungen abgegeben und die Einzah¬
lungen auf neue Einlagen geleistet werden .

Nachzahlungen auf theilweise Einlagen früherer
Jahresgesellschaften können in gleicher Weise ge-
schehen .

Karlsruhe , den 21 . Februar 1853.
Verwaltungsrath .

z .38o. n2 .
Ankündigung .

Ein solches ist durch den Tod des Besitzers zu
verkaufen und besteht in ca. 1800Ell . Tischzeug und
Servietten , gebildt und damaScirt , glatte Lein¬
wand , Taschentücher, Zwilch , c.

Die Waare ist von selbst auf Maschinen gespon¬nenem Garn verfertigt und wird für acht leinen
garantirt . Die Besitzer find geneigt , einem Lieb¬
haber zu der ganzen Parthie die Waare weit unter
dem Selbstkosten abzugeben .

Aus obigem Grund werden auch die erwähnten
Maschinen , bestehend in

II Stück Feinsptnn - Stühlen ,
2 „ Vorspinn - „
3 „ Zwirn - „

ebenfalls billigst zum Verkauf auSgesetzt .
Bon wem ? sagt die Expedition dieses Blattes .

5 .563. (3) 1. Ein gebildetes Frauenzimmer aus
guter Familie , welches in feinen weiblichen und
häuslichen Arbeiten , sowie auch im Lesen, Schrei¬
ben, Rechnen , Zeichnen und im Französischen gut
erfahren ist, sucht auf kommende Ostern eine Stelle ,
oder noch eher, entweder als Haushälterin oder was
sonst für sie geeignet wäre . Dieselbe steht mehr auf
gute Behandlung als auf großen Gehalt . Näheres
bei der Expedition der Karlsruher Zeitung .

verkaufen oder zu ver -
5 .392 . (2) 2. miethen .

Ein Handelsgeschäft und eine Ladeneinrichtung
kann käuflich oder miethwetse bezogen werden .
Auskunft erthetlt die Expedition dieses Blattes .

4 .398 . (2) 2 . Rastatt .
Zu verkaufen oder zu ver

pachten .
Das sehr vorteil¬

haft gelegene Wirth -
schafts -Gebäude zum
Frey ' schen Keller

nebst dabei liegenden drei Morgen
Gärten und Aeckern ist entweder so¬
gleich unter billigen Bedingungen zu
verkaufen oder auf mehrere Jahre zu
verpachten .

Barbara Frey 'S Wittwe.
Rastatt , den 28 . Februar 1853 .

5 .557. (3) 1. Nr . 876 . Heidelberg .

Hausversteigerung .
ä- t-s » Höherer Anordnung zufolge soll

das nachdeschriebene, in Heivelberg gelegene Besitz¬
thum der Unterzeichneten Verwaltung zu Eigen¬
thum öffentlich versteigert werden , nämlich :

1) Das Verwaltungsgebäude ( ehemaliger Gast¬
hof , genannt Zum Riesen ) , bestehend in einem
an die Hauptstraße stoßenden dreistöckigen,
massiv von Stein gebauten Hause , versehen
mit einem Portale von schönerBildhauerarbeit ,
steinernem Balkon rc .- In diesem Hause befinden sich . u . z .
s . im ersten stocke 7 Zimmer und 2 Küchen ,

und
b . im zweiten und dritten Stocke große Hör -

säle und verschiedene Zimmer , welche der¬
malen von der Universität benützt werden
und zu großen Wohnungen umgewandelt
werden können,

e. zwei große Fruchtspetcher ,
«1. unter dem Gebäude zwei große und ein

kleiner Keller .
2) Zu diesem Hause gohört ein großerHof , worin

ein laufender Brunnen mit Nebengebäuden ,
enthaltend einen kleinen Speicher , eine Magd¬
kammer und zwei Holzrenusen .

3) Angrenzend an den Hof und verbunden mit
dem Hauptgebäude befindet sich ein großes
Hintergedäuve von drei Stockwerken , welches
21 Zimmer . 3 Küchen, 2 Kammern , 1 Holz -
remise , 1 Wagenremise , dann Speicher mit
2 Schwarzwaschkammern und 2 Keller enthält .

4) Hinter diesem Gebäude liegt ein mit einem lau¬
senden Brunnen versehener großer Garten .

Ferner gehört hierzu
5) eine große Bleiche mit Bassin und BleichhäuS -

chen, wozu eine eigene Brunnenleitung führt .
Dieses Befitzthum von 1 bis mit 5 bildet ein zu¬

sammenhängendes Ganzes und ist seiner Lage nach
ein regelmäßiges Viereck. Der Flächengehalt be¬
sagt im neubavischen Maße :

sck 1) Hauptgebäude . . . 49,30 (Z Rthn .
» 2) Hof mu Nebengebäuden 56,97
„ 3) Hintergebäude . . . 40,68
„ 4) Garten . 187,56
» 5) Bleiche mit Häuschen . 298,77

zusammen : 633,28 ^ ) Rthn .
Zu dieser Versteigerung haben wir Tagfahrt auf

Mittwoch , den 23. März d. I . ,
Vormittags 10 Uhr ,

anberaumt , wozu die Kauflustigen mit dem Be¬
merken eingeladen werden , daß die Kaufobjekte mit
Situationsplan , sowie die Steigerungsbedingungen
täglich dahier emgesehen werden können, und daß
auswärtige Steigerer mit legalen BermögenS -
zeuzniffen versehen sein müssen.

Zugleich fügen wir bet, daß
s) das Befitzthum nicht nur im Ganzen , sondern

auch, je nachdem sich Liebhaber zeigen, in ein¬
zelnen Abtheilungcn versteigert werden wird ,und

d) ein Antheil Garten sowohl als die Bleiche

wegen ihrer bequemen Lage an der s. g . Aka¬
demie« und der Blükstraße füglich zu 6 Bau¬
plätzen verwendet werden können.

Auch eignet sich das Befitzthum , unweit der
Eisenbahn entfernt , zu jedem andern großartigen
Etablissement und Geschäftsbetrieb .

Der Werthanschlag der beschriebenen Realitäten
besagt . 70,000 fl .

Heidelberg , den 4. März 1853.
Großherzogl . HauptschulfondS - Verwaltung .

Wagner .
5 .538. Rr . 729I . Lahr . ( Aufforderung und

Fahndung .) Gegen Alois Vögele von Kleio -
lausenburg , in letzter Zeit Wagenfabrikant in
Dinglingen , wurde wegen Betrugs zum Nachtheile
seiner Gläubiger die Untersuchung eingeleitet . Da
derselbe sich jedoch auf flüchtigem Fuße befindet, so
wird er hiemit aufgefordert , sich binnen 3 Wochen
zur Verantwortung dahier zu stellen, widrigcns
das Erkenntniß nach Lage der Akten gefällt würde .

Zugleich bitten wir , unter Beifügung eines Sig¬
nalements , auf denselben zu fahnden und ihn im
Betretungsfalle anher abzuliefern .

Signalement : Alter , 42 Jahre ; Größe , 5'
4"

; Statur , schlank und schmächtig ; Haare und
Bart , dunkelblond ; trägt einen kleinen Schnurr¬
und Knebelbart ; Augen, grau . Derselbe war bei
seiner Entfernung mit einem wcißgrauen Ueber -
rock, schwarzen Hosen und einer Schildkappe be¬
kleidet.

Lahr, den 2. März 1853.
Großh . bad . Oberamt .

Sauerbeck .
5 .545. Nr . 4236. Blumenfeld . ( Bekannt¬

machung . ) Am 3 . Februar d . I . kam ein Bursche
von Hofen her bei Bißlingen über die badische
Grenze ; er war ohne alle Papiere , wurde deßhalb
znrückgewiesen. Am folgenden Morgen wurde der
gleiche Bursche wieder aus diesseitigem Gebiete be¬
treten und nun anher eingeliefert . Er ist taub¬
stumm , und ohne alle Urkunden , die über Name
und Wohnort Nachricht geben. Sein Signalement
theilen wir unten mit . Wir bitten um Nachricht ,wenn etwa über den Burschen irgend welche Aus¬
kunft gegeben werden kann . — Signalement :
Alter , ungefähr 25 Jahre ; Größe , 5 ' 2" ; Statur ,
schlank; Gesichtsform , länglich ; Gesichtsfarbe , ge¬
sund ; Haare , schwarz ; Stirne , hoch ; Augenbrauen ,
schwarzbraun ; Augen , braun ; Nase , proportio -
nirt ; Mund , mittler ; Zähne , gut ; Kinn , rund »
hat einen schwachen Kinn - , Schnurr - und Backen¬
bart ; besondere Kennzeichen: keine ; trägt folgende
Kleidungsstücke : einen alten , braunen Paletot mit
grüntuchenem Kragen und Aufschlägen, grünen Knö¬
pfen und Schlingen ; eine schwarztuchene Winter¬
kappe mit Pelz ; ein schwarzseidenesHalstuch , braun
und grün gestreift ; ein baumwollenes Gilet mit
braunen und weißen Streifen und metallenen Knö¬
pfen ; ein Paar blaue Hosen von Baumwollenzeugmit schwarzen Streifen ; ein Paar alte Stiefel . —
Blumenfeld , den l . März 1853. Großh . bad . Be¬
zirksamt . Weiß .

5 . 539. Nr . 5923 . Kenzingen . ( Bedingter
Zahlungsbefehl . ) In Sachen Mart . Klipfel ,als Vormund der entmündigten Maria Anna Hiß ,Wittwe des verstorbenen Georg Schmidt von
WeiSwetl , gegen Johann Georg Schmidt von
dort , Forderung von 561 fl. 58 >/ , kr . Gleichstel-
lungsgeld betr .

Beschluß .
Der Beklagte wird angewiesen , entweder den

Klager zu befriedigen , oder wenn er eine gericht¬
liche Verhandlung der Sache verlangen will , diese-binnen 8 Tagen von der Eröffnung an bei dem
diesseitigen Gerichte mündlich oder schriftlich »uerklären . Nach Umlauf dieser Frist wird auf An-
rufen des Klägers die Forderung für zugestandenerklärt werden .

Dies wird dem flüchtigen Beklagten mit der
Auflage auf diesem Wege eröffnet , einen hier woh-
nenben Gewalthaber zu ernennen , ansonst die wei-texn Verfügungen nur an der Gerichtstafel ange¬schlagen wurden .

Kenzingen, den I . März 1853 .
Großh . bad . Bezirksamt ,

v . Wänker .5 .547. Nr . 6282, 6325. Pforzheim . ( Schul -
denliqNidation . ) Die Geschwister Bernhard
w

"
? ^ m rv,on Hohmwarth und die Witt -we des Gabriel Wächter , Auguste, geb . Benz ,

^ nn
^ ^ .? ohne Gabriel Wächter von Kiesel-

'
bronn wollen nach Amerika auSwandern . ZurLiquidation ihrer Schulden wird Tagfahrt ausSamstag , den 12. März d. I . , Vormittags 11Uhr, anberaumt , in welcher ihre Gläubiger die
Forderungen um so gewisser anzumelden haben ,als ihnen sonst von hier aus nicht mehr zu ihrer
Befriedigung verholfen werden kann .

" ^
Pforzheim , den 5 . März 1853 .

Großh . bad . Oberamt .
5 .535. Nr . 3460. Hornberg . ( AuSschluß -

erkenntniß .) Alle diejenigen Gläubiger , welcheihre Forderungen in der Gant des C. F. Bau -mann , Handelsmann in Hornberg , nicht angemel -det haben , werden von der Masse ausgeschlossen.Hornberg , den 2. März 1853. Großh . bad . Be¬zirksamt . Sachs .
5 . 500. Nr . 8217 . Offenburg . ( Entmün -

vlgung . ) Der ledige Herrmann Gaß von hierwurde wegen Blödsinns entmündigt und demselbenGroßh . Oberrevisor Beck in Karlsruhe als Vor¬mund bestellt , ohne dessen Mitwirkung jener keine
Rechtsgeschäfte giltig abschließen kann ; was hiemit
veröffentlicht wird .

Offenburg , den 3. März 1853.
Großh . bad . Oberamt .

v . Faber .5 .562. Durlach . (Dienstantrag .) Bis 1.k. M . wird eine Aktuarsstelle bei dem 2ten Justiz -beamten mit 350 fl. Gehalt erledigt , welche hiermit
zur Bewerbung ausgeschrieben wird .

Durlach , den 5 . März 1853.
Großh . dad . Oberamt .

Spangenberg .4 .564. (3) 1. Müllhe,m . ( Dienstantrag . )Ber Unterzeichneter Stelle wird nach 3 Moncttendie 2te Gehilfenstelle mit 400 ff. Gehalt und eini¬gen Accidenzien erledigt . Die Herren Bewerberum dieselbe wollen ihr desfallfiges Gesuch in Bäldeanher einreichen.
Müllheim , den 6 . März 1853 .

Großh . bad . Obereinnehmerei und Domänmver -
waltung .

Kräutler .
Druck der G . B raun ' scheu Hofbuchdruckerei. (Nit einer Beilage.)
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